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Sehr geehrte Mitglieder des DRSC e.V.,
sehr geehrte Interessierte der Rechnungslegung,

die Finanzmarktkrise bestimmt weiterhin den Fokus der 
Aktivitäten des IASB, nicht zuletzt auch auf Druck der damit 
befassten politischen Gremien auf EU-Ebene – ein Thema, 
mit dem sich auch der Mitgliederkommentar dieser Aus-
gabe beschäftigt.

Die Vielzahl der Papiere, mit denen der IASB die Öffent-
lichkeit um Stellungnahme zu Bilanzierungsthemen bittet, 
die mit der derzeitigen Krise in Verbindung stehen, verdeutlicht, mit welchem Hochdruck 
in London an Lösungen gearbeitet wird. Diese „Veröffentlichungswelle“ sowie die fol-
genden Regelungsänderungen stellen alle Beteiligten, insbesondere die Anwender, vor 
große Herausforderungen. Der vom IASB im April veröffentlichte Zeitplan zur Überar-
beitung der Ansatz- und Bewertungsvorschriften zu Finanzinstrumenten in IAS 39 wur-
de im Juni erneut gestrafft. Die Veröffentlichung eines Standardentwurfs ist bereits für 
den aktuellen Monat – Juli 2009 – vorgesehen; er soll in einen überarbeiteten Standard 
münden, der bereits in den Abschlüssen zum 31. Dezember 2009 angewendet werden 
kann. Weitere Themen wie Wertminderungen und Sicherungsbeziehungen folgen, so-
dass für 2010 ein runderneuerter IAS 39 vorliegen soll; angesichts der heftigen, kontro-
versen Debatten der letzten Jahre über mögliche Verbesserungen und des immer wie-
der eingeforderten Gleichklangs mit US GAAP ein äußerst ambitioniertes Unterfangen.  

Erfreuliches aus Brüssel: IFRS 3 (überarbeitet 2008) und IAS 27 (geändert 2008) wurden 
im Juni indossiert, und damit knapp – aber doch noch rechtzeitig – vor dem Zeitpunkt 
der vom IASB vorgesehenen verpþichtenden Erstanwendung der neuen Standards zum 
1. Juli 2009 von der Europäischen Kommission übernommen. Informationen über 
weitere Indossierungen und insbesondere eine Übersicht über die noch zur Indossie-
rung ausstehenden Vorschriften ýnden Sie in der Rubrik Aus der Arbeit anderer Orga-
nisationen auf S. 23 f. in diesem Quartalsbericht.

Die im Vorjahr auf den Weg gebrachte Restrukturierung von EFRAG zur Stärkung des 
europªischen Einþusses auf den Standardsetzungsprozess des IASB beginnt Form an-
zunehmen: die ersten dreizehn Mitglieder des neu zusammengesetzten Aufsichtsrats 
wurden ernannt. Der Vorsitzende und drei weitere Mitglieder aus dem Bereich „public 
policy“ werden nach Beendigung des Nominierungsprozesses der Europäischen Kom-
mission ernannt – von Bedeutung angesichts der Liaison-Rolle gegenüber v.a. IASC 
Foundation, Europäischer Kommission und Europäischem Parlament.  
	
Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit nunmehr dreieinhalb Jahren in-
formieren wir Sie – zusätzlich zum DRSC-Newsletter – im DRSC-Quartalsbericht über 
die wichtigsten rechnungslegungsrelevanten Ereignisse des abgelaufenen Quartals. 
Höchste Zeit eigentlich, Sie einmal zu fragen, was wir verbessern können! Wir würden 
uns daher sehr freuen, wenn Sie sich an unserer kleinen Umfrage zum DRSC-Quartals-
bericht beteiligen würden. 

Viel Spaß beim Lesen der Ausgabe 2/2009 des DRSC-Quartalsberichts wünscht Ihnen

Ihre Liesel Knorr
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Der 9. Juni 2009 war ein entscheidender 
Tag für die Zukunft des IASB und die inter-
nationale Rechnungslegung: Der Vorsit-
zende des IASB, David Tweedie, und der 
Chairman der Trustees, der frühere nie-
derländische Finanzminister Gerrit Zalm, 
wurden zum Stelldichein mit den europä-
ischen Wirtschafts- und Finanzministern 
beim ECOFIN in Luxemburg geladen. Sie 
sollten erklären, wie das IASB in gebotener 
Zeit die notwendig erachteten Rechnungs-
legungsanpassungen im Zusammenhang 
mit der Finanzkrise in Angriff nimmt. Es 
ging um viel. Im Vorfeld wurde aus einigen 
EU-Mitgliedstaaten der Ruf immer lauter, 
dass Europa ansonsten Sonderwege ge-
hen solle – reichend von eigenständigen 
Ergänzungen zu den IFRS, sogenannten 
„Carve-ins“, bis hin zur Idee eines eige-
nen europäischen Standardsetzers. Auch 
Deutschland schien einer gegenüber dem 
IASB äußerst kritischen Koalition von EU-
Staaten anzugehören. 

Die Aussprache mit den europäischen 
Wirtschafts- und Finanzministern verlief 
dann doch weniger kontrovers als zunächst 
vermutet. Tweedie und Zalm schafften es, 
die Minister davon zu überzeugen, dass 
ihre zwei wesentlichen Forderungen erfüllt 
würden: Schaffung eines „Level-Playing 
Field“ mit den Amerikanern und die Erzie-
lung schneller Lösungen zu IAS 39, die 
noch für das Geschäftsjahr 2009 gelten 
sollen. Dabei wurde seitens des IASB auf 
die weiterhin geltende Zusammenarbeit 
mit dem US-amerikanischen FASB und 
den Willen zur Erreichung von internati-
onalen Lösungen im Sinne der G20-Be-
schlüsse zur Finanzmarktkrise verwiesen. 
Damit ist auch der optische Balanceakt ge-
lungen, nicht zu offenkundig auf politische 
Forderungen der Europäer einzugehen, 
denn insbesondere von den USA wird 
diese politische Einþussnahme kritisch 
beäugt. Präsident Obama hat jüngst bei 

seinen Ankün-
digungen zu 
Reformen der 
U S - F i nan z-
marktaufsicht 
die Wichtig-
keit der Kon-
vergenz von 
IFRS und US 
GAAP betont; 
es hat im Ja- 
nuar dieses Jahres aber schon Äußerun- 
gen der neuen SEC-Vorsitzenden Schapi-
ro gegeben, dass die IFRS-Einführung für 
US-Unternehmen nicht mehr unbedingt 
erste Priorität sein solle.

Geht das IASB nunmehr gestärkt aus dem 
ECOFIN-Treffen hervor? Der unmittelbare 
Druck auf das IASB zur sofortigen Prä-
sentation von Lösungen ist gewichen. Die 
Politik hat derzeit auch weitreichendere 
Probleme: die Gesamtreform der Finanz-
marktaufsicht. Die Rechnungslegung spielt 
hier nur eine Nebenrolle, auch wenn in 
manchen Köpfen weiterhin die Idee spukt, 
dass die IFRS aufgrund der Fair Value-
Bewertung fatale prozyklische Wirkungen 
hätten, anstatt die Lösungen im Bereich 
der regulatorischen Eigenkapitalanforde-
rungen zu suchen. Somit hat das IASB für 
die nächsten Monate Zeit gewonnen, um 
die Überarbeitung von IAS 39 weiter voran 
zu treiben. Die Lage ist aber weiterhin fra-
gil und kann jederzeit wieder auf der Ebe-
ne der Finanzminister eskalieren, da wei-
terer Streit über die Sachthemen wegen 
der Verschiedenartigkeit der Interessen 
nicht unwahrscheinlich ist. Der politische 
Sturm hat sich somit noch nicht gelegt. 

Georg Lanfermann*
Partner, Department of Professional Prac-
tice Audit, KPMG Deutsche Treuhand-Ge-
sellschaft Aktiengesellschaft

Kann das IASB den politischen Sturm der Finanzkrise abwet-
tern?

______________
* Dieser Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder und stellt keine Stellungnahme des DSR  
  oder DRSC dar.
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Aus der Arbeit des IASB und des IFRIC

a) Aktuelle Projekte
 
Der aktuelle Projekt- und Zeitplan des IASB (Stand: 3. Juni 2009) sieht wie folgt aus:

Estimated publication date

2009
Q2

2009
Q3

2009
Q4

2010
H1

2010
H2

2011 2011+

Financial Crisis related projects

Proposals out for public comment

Derecognition RT IFRS

Documents currently being developed

Consolidation RT IFRS

Credit risk in liability measurement DP

Fair Value measurement guidance ED RT IFRS

Financial instruments (IAS 39 replacement)

Classiýcation and measurement ED IFRS

Impairment ED IFRS

Hedging ED IFRS

New standards

Proposals out for public comment

Revenue recognition ED IFRS

Leases ED IFRS

Income taxes IFRS

Documents currently being developed

Emission trading schemes ED IFRS

Financial statement presentation ED IFRS

FI with characteristics of equity ED IFRS

IFRS for SMEs IFRS

Insurance contracts ED IFRS

Joint ventures IFRS

Management commentary ED CG

Post-employment beneýts (incl. pensions) ED IFRS

Rate-regulated activities ED IFRS

Amendments 

Documents currently being developed

Annual improvements 2008-2010 ED IFRS

Annual Improvements 2009-2011 ED IFRS

Discontinued operations (IFRS 5) IFRS

Earnings per share (IAS 33) IFRS

First-time adoption of IFRSs (IFRS 1): additional exemp-
tions

IFRS

Amendments to IFRIC 14 ED IFRS

Liabilities (IAS 37 amendments) IFRS

Related party disclosures (IAS 24) IFRS

Share-based payment: group cash-settled transactions 
(IFRS 2 and IFRIC 11)

IFRS
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Estimated publication date

2009
Q2

2009
Q3

2009
Q4

2010
H1

2010
H2

2011 2011+

Conceptual Framework

Documents currently being developed

Phase A: Objectives and qualitative characteristics Final 
chapter

Phase B: Elements and recognition DP

Phase C: Measurement DP ED

Phase D: Reporting entity ED Final 
chap-

ter

Research and other projects

Documents currently being developed

Extractive activities DP AD

AD = Agenda Decision (to add the topic to the active agenda); AG = Advisory Group; CG = Completed Guidance; DP = Discussion Paper; ED = 
Exposure Draft; IFRS = International Financial Reporting Standard; RT = Roundtables; TBD = To be determined

Eine vollständige Darstellung aller Projekte des IASB und des IFRIC, nach ein-
heitlicher Struktur jeweils auf einer Seite beschrieben und mit aktuellen Erkennt-
nissen zum Zeitplan versehen, ýnden Sie auf unserer Website unter www.drsc.
de Ÿ IFRS Ÿ Projektübersicht / Projektdarstellungen. 

b) Zu kommentierende Projekte
Von der Vielzahl der unter a) genannten 
Projekte haben die folgenden Projekte 
einen Status erreicht, in dem sie von der 

interessierten Öffentlichkeit kommentiert 
werden können.

Aktuelle Projekte des IASB mit Kommentierungsmöglichkeit für die interessierte Öffent-
lichkeit:

Vorschrift Thema Kommentie-
rungsfrist

¬ DP/2009/1 Leases: Preliminary Views 17. Juli 2009
­ ED/2009/4 Prepayments of a Minimum Funding 

Requirement: Proposed amendments 
to IFRIC 14

27. Juli 2009

® ED/2009/2 Income Tax 31. Juli 2009
¯ ED/2009/3 Derecognition: Proposed amendments 

to IAS 39 and IFRS 7
31. Juli 2009

° DP/2009/2 Credit Risk in Liability Measurement 1. September 
2009

± Request for informa-
tion („Expected Loss 
Model“)

Impairment of Financial Assets:
Expected Cash Flow Approach

1. September 
2009

² ED/2009/5 Fair Value Measurement 28. September 
2009

³ ED/2009/6 Management Commentary 1. März 2010

http://www.standardsetter.de/drsc/projects_drsc/index.php
http://www.standardsetter.de/drsc/projects_drsc/index.php
http://www.standardsetter.de/drsc/projects_drsc/index.php
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-DP_PV_Leases.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-EDAmendmentsIFRIC14.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-ED-IncomeTaxesStandard.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-EDamend_ias39_ifrs7_Derecognition.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-DP-CreditRisk.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-RequestforInformation.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-RequestforInformation.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-EDFairValueMeasurement.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-EDManagCommentary.pdf
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¬ 	 DP/2009/01 – Leases: Preliminary Views  

Der IASB hat am 19. März 2009 das Diskussionspapier (DP) „Leases – Preli-
minary Views“ veröffentlicht, das im Rahmen eines gemeinsamen Projekts zu-
sammen mit dem FASB erarbeitet wurde. Das DP beschränkt sich weitgehend 
auf Vorschläge zur Änderung der Leasingbilanzierung beim Leasingnehmer – die 
Bilanzierung beim Leasinggeber soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen 
eines weiteren Projekts überarbeitet werden.

Inhaltlich fokussiert das DP (Kapitel 1 bis 9) auf wesentliche Ausprägungen eines 
neuen Rechnungslegungsansatzes für Leasingverhältnisse seitens der Leasing-
nehmer nach dem sog. Rights-of-Use-Ansatz (Bilanzierung von Nutzungsrechten). 
Nach diesem Ansatz bilanziert ein Leasingnehmer das Recht zur Nutzung des 
geleasten Gegenstandes als Vermögenswert. Die bisherige Unterscheidung der 
Leasingverhältnisse in operating und ýnance leases soll für Leasingnehmer ab-
geschafft werden, so dass auch bisher nicht bilanzwirksame operating leases 
in Hºhe der diskontierten Zahlungsverpþichtungen bilanzierungspþichtig werden. 
Die beiden Boards sprechen sich in dem DP vorlªuýg gegen eine Aufteilung und 
die separate Bilanzierung der mit den einzelnen Komponenten eines Leasingver-
trags verbundenen Vermögenswerte zu Gunsten der Bilanzierung eines einzigen 
Right-of-Use-Vermögenswertes (einschließlich der durch Optionen erworbenen 
Rechte) und einer entsprechenden Leasingverbindlichkeit (einschließlich be-
dingter Leasingverpþichtungen und Restwertgarantien) aus. Des Weiteren geht 
das DP auf die entsprechenden Bewertungsfragen und die Behandlung von mit 
dem Leasingverhältnis verbundenen Optionen (z.B. Mietverlängerungs- oder vor-
teilhafte Kaufoptionen) sowie Ausweisfragen ein.

In Kapitel 10 des DP werden darüber hinaus einige ausgewählte Fragen zur Bi-
lanzierung beim Leasinggeber zur Diskussion gestellt.   

Die Kommentierungsfrist endet am 17. Juli 2009.

­ 	 ED/2009/4 – Prepayments of a Minimum Funding Requirement: Propo-
sed amendments to IFRIC 14 

Der IASB hat am 28. Mai 2009 den Entwurf ED/2009/4 „Prepayments of a Mini-
mum Funding Requirement: Proposed Amendments to IFRIC 14“ veröffentlicht. 

Die vorgeschlagene Änderung betrifft Unternehmen, die einen übergedeckten, 
leistungsorientierten Pensionsplan besitzen und eine Vorauszahlung auf eine 
sog. Mindestdotierungsverpþichtung leisten. Derartige Mindestdotierungsver-
pþichtungen sind insbesondere in der Schweiz und GroÇbritannien anzutreffen. 

Die vorgeschlagene Änderung korrigiert eine unbeabsichtigte Konsequenz des 
IFRIC 14, der die Auswirkungen einer Mindestdotierungsverpþichtung bei der 
Durchführung eines sog. asset ceiling test gem. IAS 19.58 regelt. Ergibt sich bei 
einem leistungsorientierten Pensionsplan im Rahmen der Saldierung gemäß 
IAS 19.54 eine Überdeckung (Vermögenswert), so darf dieser Vermögenswert 
nur angesetzt werden, wenn der sog. asset ceiling test nach IAS 19.58 keinen 
niedrigeren Betrag ergibt. Der in IFRIC 14.18 ff. geregelte Berechnungsmodus
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hat unter gewissen Umständen zur Konsequenz, dass eine Vorauszahlung auf 
eine Mindestdotierungsverpþichtung nicht als Vermºgenswert ber¿cksichtigt 
werden kann und unmittelbar als Aufwand zu buchen ist. Der Entwurf korrigiert 
dieses Problem, so dass eine Vorauszahlung stets als Vermögenswert angesetzt 
werden kann.

Die Kommentierungsfrist endet am 27. Juli 2009.

® 	 ED/2009/2 – Income Tax

Der IASB hat am 31. März 2009 einen Standardentwurf „ED/2009/2 – Income 
Tax“ zur Kommentierung veröffentlicht. Als Teil des kurzfristigen Konvergenzpro-
jekts mit dem US Financial Accounting Standards Board (FASB) soll eine Verein-
heitlichung mit SFAS 109 Accounting for Income Taxes hergestellt werden.

Der Standardentwurf basiert unverändert auf dem bilanzorientierten Tempora-
ry-Konzept, folgt jedoch einer veränderten Struktur. Damit soll die Bilanzierung 
tatsächlicher und latenter Steuern und die Anwendung des Standards, die stark 
von den steuerrechtlichen Regelungen der einzelnen Jurisdiktionen abhängig ist, 
vereinfacht werden. Der Entwurf enthält klarere und stärker auf Prinzipien basie-
rende Regelungen, die zu einer einheitlicheren und konsistenteren Anwendung 
führen sollen.

Ein Kernpunkt des Entwurfs sind geªnderte Deýnitionen der Begriffe Steuerwert 
(tax basis) und temporäre Differenzen (temporary differences). Künftig werden 
auch Deýnitionen der Begriffe Ătax creditò und Ăinvestment tax creditò in dem Stan-
dard enthalten sein. Weitere wesentliche Änderungen ergeben sich künftig durch 
die Abschaffung vieler Ausnahmen beim erstmaligen Ansatz (initial recognition 
exception) und für Anteile an Tochter- oder Gemeinschaftsunternehmen (sog. 
„outside basis differences“). Gemäß dem Standardentwurf sollen künftig aktive 
latente Steuern zunächst in voller Höhe angesetzt und dann, sofern nötig, eine 
Wertberichtigung (valuation allowance) vorgenommen werden. Erstmals sind 
nun auch Regelungen zur Berücksichtigung von Unsicherheiten (uncertain tax 
positions) vorgesehen.

Bezüglich des Ausweises des latenten Steueraufwands oder -ertrags (in der GuV 
oder im Eigenkapital) werden – vor allem aufgrund von Interventionen des DRSC 
– in dem ED zwei alternative Ansätze vorgeschlagen (in Anlehnung an den bishe-
rigen IAS 12 (Präferenz des DSR) bzw. in Anlehnung an SFAS 109).

Die Kommentierungsfrist für den Exposure Draft läuft bis zum 31. Juli 2009.

¯ 	 ED/2009/3 – Derecognition: Proposed amendments to IAS 39 and 
IFRS 7 

Der IASB hat am 31. März 2009 einen Standardentwurf (ED) mit Änderungen hin-
sichtlich der Regeln für die Ausbuchung von Finanzinstrumenten veröffentlicht. 
Die vorgeschlagenen Änderungen ersetzen die bisherigen Regelungen zur Aus- 
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buchung ýnanzieller Vermºgenswerte in IAS 39 durch einen Ansatz, der dem bis-
herigen ähnlich ist, indem

er dieselben Kriterien hinsichtlich der Frage, wann die Übertragung eines Teils       
eines ýnanziellen Vermºgenswertes f¿r eine Ausbuchung in Betracht kommt, 
benutzt (mit zusätzlichen Leitlinien für bekannte Anwendungsfragen);
er einen Test hinsichtlich Beherrschung (der anders als in IAS 39 Vorrang 
hat) vorsieht;
die Ergebnisse, ob eine Ausbuchung vorliegt, in vielen Fällen ähnlich sein 
werden (die wesentlichen Ausnahmen betreffen Übertragungen, wie etwa 
R¿ckkaufvereinbarungen, von jederzeit verf¿gbaren ýnanziellen Vermºgens-
werten).

Auf der anderen Seite unterscheidet sich der vorgeschlagene Ansatz von IAS 39, 
indem er sich auf ein Element (Beherrschung) beschränkt, anstatt Elemente meh-
rerer Ausbuchungskonzepte zu kombinieren. So sind in dem vorgeschlagenen 
Ansatz, anders als in IAS 39, nicht enthalten

ein Test zur Beurteilung der zurückbehaltenen Chancen und Risiken;
speziýsche Anforderungen an Vereinbarungen zur Weiterleitung von Zah-
lungsþ¿ssen;
die Pþicht des ¿bertragenden Unternehmens (in Fªllen, in denen es nicht zu 
einer Ausbuchung kommt), einen ýnanziellen Vermºgenswert in Hºhe des 
anhaltenden Engagements zu erfassen und zu bewerten.

Eine Minderheit im IASB bevorzugt einen alternativen Ansatz, im ED als „alter-
native viewsñ dargestellt. Dieser beurteilt Beherrschung unterschiedlich und deý-
niert den zu übertragenden Vermögenswert anders.

Die vorgeschlagenen Änderungen revidieren auch den Ansatz zur Ausbuchung 
ýnanzieller Verbindlichkeiten, der dadurch stªrker mit der Deýnition einer Ver-
bindlichkeit des IASB-Framework übereinstimmt.

Die im ED vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 7 sollen die Anhangangaben 
dahingehend erweitern, dass die Möglichkeit zur Einschätzung der Risiken und 
der Ergebnisauswirkungen in Bezug auf die ¿bertragenen ýnanziellen Vermº-
genswerte eines Unternehmens für die Abschlussadressaten verbessert wird.

Der Entwurf kann bis zum 31. Juli 2009 kommentiert werden.

•

•

•

•
•

•

° 	 DP/2009/2 – Credit Risk in Liability Measurement
 
Der IASB hat am 18. Juni 2009 das Diskussionspapier „DP/2009/2 – Credit Risk 
in Liability Measurement“ veröffentlicht, das sich mit der Frage beschäftigt, wel-
che Rolle das eigene Kreditrisiko eines Unternehmens bei der Bewertung seiner 
Verbindlichkeiten spielt. Dem Diskussionspapier liegt das Konsultationspapier 
„Credit Risk in Liability Measurement“ des IASB-Staff bei, das jeweils die drei 
gängigsten Argumente für und gegen die Einbeziehung des eigenen Kreditrisikos 
in die Bewertung von Verbindlichkeiten darstellt.

http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-DP-CreditRiskLiabilit-Staff-Paper.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-DP-CreditRiskLiabilit-Staff-Paper.pdf
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Die genannten Pro-Argumente sind:
Ein Unternehmen emittiert beispielsweise eine Anleihe am Markt. Das Kredit-
risiko des Unternehmens spiegelt sich in der Geldzahlung (= beizulegender 
Zeitwert in diesem Markt), die es im Gegenzug erhält, wider. Bei der Aufnah-
me einer Anleihe wird das Kreditrisiko bei der Erstbewertung der Verbindlich-
keit berücksichtigt. Es gibt keine Gründe für eine Nicht-Berücksichtigung des 
Kreditrisikos bei der Erstbewertung anderer Verbindlichkeiten.
Das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten stellen zwei Arten von Ansprüchen 
gegen das Unternehmen dar. Beim Eigenkapital haben die Anteilseigner ei-
nen Anspruch gegen das Unternehmen, bei den Verbindlichkeiten sind es die 
Kreditgeber, die ihre Ansprüche geltend machen. Veränderungen des Kredit-
risikos in den Verbindlichkeiten des Unternehmens bewirken einen Vermö-
genstransfer zwischen diesen beiden Gruppen. In diesem Zusammenhang 
stellt sich die Frage, warum einerseits bestimmte Wertveränderungen (z. B. 
 nderung der Cashþows) in die Folgebewertung einþieÇen und andererseits 
das Kreditrisiko nicht berücksichtigt werden soll.
Bei der Bewertung eines ýnanziellen Vermºgenswertes zum beizulegenden 
Zeitwert werden die Effekte aus der Veränderung des Kreditrisikoaufschlags 
berücksichtigt; entweder erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung 
oder erfolgsneutral im Eigenkapital (im other comprehensive income). Sofern 
bei der Bewertung einer Verbindlichkeit die Veränderung des Kreditrisikoauf-
schlags dagegen nicht einbezogen wird, kommt es zu einem sog. accounting 
mismatch.

Als Contra-Argumente gegen eine Einbeziehung des eigenen Kreditrisikos in die 
Bewertung von Verbindlichkeiten werden genannt:

Die Verschlechterung der Kreditwürdigkeit führt zu einer Verminderung der 
Verbindlichkeit. Das Unternehmen erzielt hieraus einen Gewinn. Der Ausweis 
des Gewinns wird als nicht sachgerecht beurteilt, da er ein falsches Bild der 
Lage des Unternehmens vermittelt.
Bei den zu (fortgeführten) Anschaffungskosten bilanzierten Vermögenswerten 
wird die Veränderung der Kreditwürdigkeit nicht berücksichtigt, daher sollte 
diese auch nicht bei Verbindlichkeiten in die Bewertung einþieÇen.
Ein Unternehmen sollte den Gewinn aufgrund der Verschlechterung der Kre-
ditwürdigkeit tatsächlich realisieren können. Eine Realisation liegt vor, wenn 
ein Unternehmen von ihm emittierte Anleihen zurückkauft.

Die bestehenden IFRS verlangen die erfolgswirksame Erfassung von Verände-
rungen des eigenen Kreditrisikos, wenn die Verbindlichkeiten zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet werden. Dieser Punkt wurde auch im Zuge der Finanzmarktkri-
se kontrovers diskutiert.
Das Thema own credit risk hat Relevanz für mehrere IASB-Projekte, insbeson-
dere für die Bilanzierung von Finanzinstrumenten, für Versicherungsverträge, für 
die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert sowie für Rückstellungen, Eventual-
schulden und -forderungen.

Die Kommentierungsfrist für das Diskussionspapier läuft bis zum 1. September 
2009.

•

•

•

•

•

•
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± 	 Request for Information („Expected Loss Model”) – Impairment of 
Financial Assets: Expected Cash Flow Approach

Der IASB bittet in seiner Anfrage um Stellungnahmen zur Anwendbarkeit des 
Expected Loss-Modells f¿r die Bestimmung der Wertminderung bei ýnanziellen 
Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden. 
Die Wertminderungsvorschriften sind ein Teilbereich, den der IASB im Rahmen 
seines umfassenden Projektes zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten unter-
sucht.

Die derzeitigen Wertminderungsregeln in IAS 39 sehen f¿r ýnanzielle Vermº-
genswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden, das sog. 
Incurred Loss-Modell vor. Danach liegt nur dann eine zu erfassende Wertminde-
rung vor, wenn eines oder mehrere Ereignisse eingetreten sind, die eine verläss-
lich schªtzbare, negative Auswirkung auf zuk¿nftige Cashþows des Vermºgens-
wertes haben. Verluste aus künftig erwarteten Ereignissen dürfen ungeachtet 
ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit dagegen nicht erfasst werden. Im Zuge der Fi-
nanzmarktkrise hat diese Vorgehensweise zu umfangreicher Kritik geführt. Der 
IASB trägt daher entsprechenden Anfragen u.a. der G20 Rechnung und unter-
sucht die alternative Anwendung des sog. Expected Loss-Modells. Danach führt 
ein Unternehmen eine regelmäßige Beurteilung zu erwartender Kreditausfälle 
durch, wodurch eine frühere Erfassung dieser Verluste erforderlich sein kann. 
Dies führt nach Meinung der Befürworter eines solchen Modells zu einer sachge-
rechteren Bewertung ýnanzieller Vermºgenswerte und einer besseren Darstel-
lung der angewandten Geschäftsmodelle der Unternehmen.

Der IASB erwartet durch die Stellungnahmen Input zu möglichen praktischen 
Problemen, die bei der Anwendung eines Expected Loss-Modells auftreten kön-
nen. Dieser Input wird bei der Erarbeitung eines Exposure Draft berücksichtigt, 
dessen Veröffentlichung im Oktober 2009 geplant ist. Entsprechende Stellung-
nahmen an den IASB können bis zum 1. September 2009 abgegeben werden.

² 	 ED/2009/5 – Fair Value Measurement

Am 28. Mai 2009 hat der IASB den Standardentwurf „ED/2009/5 Fair Value Mea-
surement“ veröffentlicht. Da es in den bestehenden IFRS bislang an einer ein-
heitlichen Deýnition und an stringenten Leitlinien zur Ermittlung des Fair Value 
fehlt, wurde das Projekt im September 2005 Bestandteil der Agenda des IASB. 
Im Einzelnen verfolgt der Board folgende Ziele:

Schaffung einheitlicher und zentraler Leitlinien für alle Fair Value-Bewer-
tungen,
Klªrung der Fair Value-Deýnition,
Verbesserung der Anhangangaben zu Fair Value-Bewertungen.

Der ED fokussiert darauf, wie Fair Values ermittelt werden, abstrahiert aber von 
der Frage, in welchen Zusammenhängen zum Fair Value bilanziert wird und wie 
Fair Value-Schwankungen zu erfassen sind.

•

•
•
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In Anlehnung an SFAS 157 deýniert der ED den Fair Value bei Vermºgenswerten 
als jenen Preis, der im Rahmen einer (hypothetischen) ordentlichen Transaktion
zwischen Marktteilnehmern erlöst wird. Bei Schulden entspricht der Fair Value dem
Betrag, der im Zuge einer (hypothetischen) ordentlichen Transaktion (hier: Über-
tragung) zwischen Marktteilnehmern zu bezahlen wäre. Der Bewertung liegt da-
mit einheitlich ein Exit Price-Konzept zugrunde. 

Der ED deýniert dar¿ber hinaus den Marktbegriff und geht ebenfalls auf inaktive 
Märkte, die Charakteristika idealer Marktteilnehmer, ordentliche Transaktionen 
sowie Bewertungsprämissen und –techniken ein. Hinsichtlich der Bezugnahme 
auf den Grad der Beobachtbarkeit von Bewertungsparametern schlägt der ED 
(wie auch in SFAS 157 geregelt) eine dreistuýge Hierarchie vor.

Die Kommentierungsfrist für den ED endet am 28. September 2009. Die zum ED 
gehörende Basis for Conclusions kann hier, die Illustrative Examples können hier 
heruntergeladen werden.

³ 	 ED/2009/6 – Management Commentary  

Der IASB hat am 23. Juni 2009 den Standardentwurf (ED/2009/6) zu Mangement 
Commentary zur öffentlichen Kommentierung herausgegeben. Bei dem Stan-
dardentwurf handelt es sich um Vorschläge zu einem freiwillig anzuwendenden 
Rahmenkonzept in Bezug auf die Erstellung und die Darstellung erläuternder 
Berichte, die als Management Commentary bezeichnet werden. 

Die Berichterstattung im Rahmen des Management Commentary stellt aus der 
Sicht des IASB für die Unternehmensleitung eine Möglichkeit zur Darstellung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vor dem Hintergrund 
der Unternehmensziele und Strategien zur Erreichung dieser Ziele dar. Die in der 
Management Commentary enthaltenen Informationen sind aus diesem Grunde 
für Investoren und andere Nutzer des Abschlusses von hoher Bedeutung. 

Während eine Management Commentary-Berichterstattung in vielen Rechtskrei-
sen verpþichtend ist (so auch teilweise in Deutschland in der Form der Lagebe-
richterstattung nach §§ 289 f. bzw. 315 HGB), gibt es andererseits eine Reihe 
von Rechtskreisen, in denen für eine solche Berichterstattung keine Regelungen 
existieren. Vor diesem Hintergrund hatten viele Ersteller und Nutzer von Ab-
schlüssen dem IASB den Bedarf für die Bereitstellung entsprechender Leitlinien 
angezeigt.

Die Vorschläge des IASB stützen sich auf internationale Best Practices für die 
Erstellung und Darstellung von Management Commentaries. Der Board ist der 
Meinung, dass freiwillig anzuwendende Leitlinien die Stetigkeit und die Vergleich-
barkeit von Management Commentaries zwischen verschiedenen Rechtskreisen 
erhöhen.

Dem jetzt vorliegenden Standardentwurf war die Veröffentlichung eines Diskus-
sionspapiers im Jahr 2005 vorausgegangen, das durch ein Projektteam beste-
hend aus Vertretern verschiedener nationaler Standardsetzer – darunter auch 
das DRSC – erarbeitet worden war. 

http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-EDFairValueMeasurementBC.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASB-EDFairValueMeasurementIE.pdf
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Stellungnahmen zum Standardentwurf „Managment Commentary“ können bis 
zum 1. März 2010 eingereicht werden.

Aktuelle Projekte des IFRIC mit Kommentierungsmöglichkeit für die interessierte Öf-
fentlichkeit:

Vorschrift Thema Kommentierungsfrist

Derzeit liegen keine Projekte des IFRIC mit Möglichkeit zur Kommentierung durch 
die Öffentlichkeit vor.

c) Verabschiedete Vorschriften in Q2/2009

Improvements to IFRSs

Am 16. April 2009 hat der IASB Improvements to IFRSs veröffentlicht. Improve-
ments to IFRSs enthält 16 verschiedene Änderungssachverhalte, die zwölf be-
stehende IFRS (zehn Standards und zwei Interpretationen) betreffen, und ist der 
zweite im Rahmen des seit 2006 existierenden Annual Improvements Process 
(AIP)-Projekts veröffentlichte Standard. 

Die 16 Änderungssachverhalte umfassen neben zehn von zwölf im Exposure 
Draft „Proposed Improvements to IFRSs“ vom August 2008 vorgeschlagenen Än-
derungen sechs weitere Änderungen, die teilweise bereits im Rahmen des ersten 
Improvements-Exposure Draft „Proposed Improvements to IFRSs“ im Oktober 
2007 und teilweise im Rahmen des Ende Januar 2009 veröffentlichen Exposure 
Draft „ED/2009/1: Post-implementation Revisions to IFRIC Interpretations, Pro-
posed amendments to IFRIC 9 and IFRIC 16“ der Öffentlichkeit zur Stellungnah-
me vorgelegt wurden. Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die durch 
den Improvements-Standard geänderten IFRS und die adressierten Themen: 

IFRS Gegenstand der Änderung
IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung Anwendungsbereich von IFRS 2 und 

IFRS 3 (überarbeitet 2008)
IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene 
langfristige Vermögenswerte und auf-
gegebene Geschäftsbereiche

Angaben für zur Veräußerung ge-
haltene langfristige Vermögenswerte 
(oder Veräußerungsgruppen) bzw. für 
aufgegebene Geschäftsbereiche

IFRS 8 Geschäftssegmente Angaben zu Segmentvermögens-
werten

IAS 1 Darstellung des Abschlusses Kurz-/Langfristklassiýzierung von 
wandelbaren Instrumenten

IAS 7 Kapitalþussrechnung Klassiýzierung von Ausgaben f¿r nicht 
angesetzte Vermögenswerte

IAS 17 Leasingverhältnisse Klassiýzierung von Leasingverhªltnis-
sen von Grundstücken und Gebäuden
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IAS 18 Erträge Feststellung, ob ein Unternehmen als 
Auftraggeber oder Vermittler agiert

IAS 36 Wertminderung von Vermö-
genswerten

„Unit of accounting“ für den Goodwill-
Wertminderungstest

IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte Nachträgliche Folgeänderungen aus 
IFRS 3 (überarbeitet 2008)
Bewertung des Fair Value eines bei 
einem Unternehmenszusammen-
schluss erworbenen immateriellen 
Vermögenswerts

IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz 
und Bewertung

Behandlung der Gebühr für eine vor-
zeitige Darlehensrückzahlung als eng 
verbundenes eingebettetes Derivat
Ausnahme von Verträgen über Unter-
nehmenszusammenschlüsse aus dem 
Anwendungsbereich
Bilanzierung der Absicherung von 
Zahlungsströmen
Designation und Dokumentation von 
Sicherungsbeziehungen auf Seg-
mentebene

IFRIC 9 Neubeurteilung eingebet-
teter Derivate

Anwendungsbereich von IFRIC 9 und 
IFRS 3

IFRIC 16 Absicherung der Netto-
investition in einem ausländischen 
Geschäftsbetrieb

Änderung hinsichtlich der Beschrän-
kung des Unternehmens, welches 
Sicherungsinstrumente halten kann

Die Mehrzahl der Änderungen ist für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Ja-
nuar 2010 beginnen, anzuwenden. Fünf der oben aufgeführten 16 Änderungen 
sind allerdings bereits für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 be-
ginnen, anzuwenden. Die frühere Anwendung aller Änderungen ist grundsätzlich 
zulässig.

Group Cash-settled Share-based Payment Transactions – Amendments to 
IFRS 2

Der IASB hat am 18. Juni 2009 Änderungen an IFRS 2 Anteilsbasierte Vergü-
tungen veröffentlicht. Ausgangspunkt für die Änderungen war eine Anfrage zur 
Bilanzierung von Transaktionen im IFRS-Einzelabschluss eines Tochterunterneh-
mens, bei denen ein Mitarbeiter einen Barausgleich erhält, der dem Wert der 
Eigenkapitalinstrumente des Mutter- oder des Tochterunternehmens entspricht, 
und das Tochterunternehmen nicht zur Zahlung verpþichtet ist. Anders als im ur- 
sprünglichen Standardentwurf „Amendments to IFRS 2 and IFRIC 11 – Group 
Cash-settled Share-based Payment Transactions“ (veröffentlicht Dezember 
2007) vorgeschlagen, sind diese Transaktionen als anteilsbasierte Vergütungs-
transaktionen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente zu bilanzieren. Die 
Bilanzierung weicht damit von der Bilanzierung im Konzernabschluss ab. Im 
Konzernabschluss sind die Transaktionen als anteilsbasierte Vergütungstransak-
tionen mit Barausgleich zu behandeln.
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Im Rahmen seiner Beratungen hat der IASB folgende Punkte, die über die Vor-
schläge im Standardentwurf hinausgehen, in den IFRS 2 aufgenommen: 

Klarstellung des Anwendungsbereichs:
Ein Unternehmen, welches Güter oder Dienstleistungen im Rahmen einer 
anteilsbasierten Vergütungsvereinbarung erhält, muss diese Güter oder 
Dienstleistungen bilanzieren, unabhängig davon, welches Unternehmen in-
nerhalb eines Konzerns diese Transaktion erfüllt, und unabhängig davon, ob 
der Ausgleich durch Anteile oder bar erfolgt.

Klarstellung des Begriffs „group“:
Der Begriff „group“ (Konzern) hat die gleiche Bedeutung wie in IAS 27 Kon-
zern- und separate Einzelabschlüsse. Danach ist ein Konzern ein Mutterun-
ternehmen mit allen seinen Tochterunternehmen.

Einarbeitung von IFRIC 8 und IFRIC 11:
Die Inhalte von IFRIC 8 Anwendungsbereich von IFRS 2 und IFRIC 11 IFRS 
2 – Geschäfte mit eigenen Aktien und Aktien von Konzernunternehmen wur-
den in den Standard integriert.

Die Änderungen sind erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am 1. Januar 
2010 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Eine frühere An-
wendung ist zulässig.

•

•

•

d) Sonstiges

„Monitoring Board“ der IASC Foundation wählt Vorsitzenden 
und verabschiedet Satzung und MoU
In seiner ersten Sitzung am 1. April 2009, 
die gemeinsam mit den Trustees der IASC 
Foundation abgehalten wurde, hat das 
infolge des ersten Teils der Satzungs-
überprüfung der IASC Foundation neu 
errichtete Überwachungsgremium der 
Foundation, das sog. „Monitoring Board“, 
den Vorsitzenden der niederländischen 
Finanzmarktbehörde, Hans Hoogervorst, 
für die Dauer von zwei Jahren zum ersten 

Vorsitzenden gewählt.  

Darüber hinaus verabschiedete das Gre-
mium eine Satzung (in englischer Spra-
che), die hier, sowie ein Memorandum of 
Understanding (in englischer Sprache), 
das hier heruntergeladen werden kann. 
Die vollständige Pressemitteilung des 
IASCF Monitoring Board zur Sitzung kön-
nen Sie hier herunterladen.

IASC Foundation gibt IFRS-Taxonomie für 2009 heraus
Die IASC Foundation hat im April die 
endgültige Fassung der IFRS-Taxonomie 
2009 herausgegeben – eine vollständige 
Übertragung der IFRS per 1. Januar 2009 
in XBRL. Die IFRS-Taxonomie können Sie 
kostenfrei auf der Website des IASB he-

runterladen. Die vollständige Pressemit-
teilung der IASC Foundation zur Veröffent-
lichung der Taxonomie 2009 (in englischer 
Sprache) kann hier heruntergeladen wer-
den. 

http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASCF_MB_Charter.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASCF_MB_MoU_060409.pdf
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IASCF_MB_PressRelease0904.pdf
http://www.iasb.org/XBRL/IFRS+Taxonomy/IFRS+Taxonomy+2009.htm
http://www.standardsetter.de/v4/../drsc/docs/qb/2009_q2/IFRSTaxonomy2009releasePR.pdf

